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(54) Bezeichnung: Batterieträger für eine Traktionsbatterie eines Fahrzeugs

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Batte-
rieträger für eine Traktionsbatterie (30) eines Fahrzeugs mit
einem Batterieschutzkäfig (10) zur Aufnahme der Traktions-
batterie (30) und Haltermitteln zur Befestigung des Batte-
rieschutzkäfigs (10) an einer Karosseriestruktur. Erfindungs-
gemäß umfasst der Batterieschutzkäfig (10) einen Verstär-
kungsrahmen (12) aus zwei Rahmenlängselementen (12.1,
12.2) und zwei Rahmenquerelementen (28.1, 28.2), welche
mit einander verschweißt sind, wobei in den Eckbereichen
des Verstärkungsrahmens (12) zusätzliche Schraubverbin-
dungen vorgesehen sind, welche den Verstärkungsrahmen
(12) stabilisieren und den Batterieschutzkäfig (10) an der Ka-
rosseriestruktur fixieren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Batterieträger für
eine Traktionsbatterie eines Fahrzeugs gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Aus der DE 197 38 620 C1 ist ein Batte-
rieträger für eine Traktionsbatterie eines Elektrofahr-
zeugs bekannt, welcher einen Batterietrog zur Auf-
nahme der Traktionsbatterie umfasst. Zur Befesti-
gung des Batterieträgers an der Fahrzeugkarosserie
dienen Halterungen, welche in mit dem Batterietrog
verbundenes, sich in Fahrzeuglängsrichtung erstre-
ckendes Gleitrohr umgreifen. Da das Gleitrohr relativ
zur Halterung für eine begrenzte Wegstrecke in axia-
le Richtung verschiebbar ist, kann der Batterietrog bei
einem Frontalaufprall relativ zur Fahrzeugkarosserie
beschleunigt werden. Die Halterungen sind gleich-
zeitig als Bewegungsbeschränkungsmittel ausgebil-
det, indem sie mit einer oberen und einer unteren
Klemmbacke das Gleitrohr haltend umgreifen und in
axiale Richtung reibschlüssig festklemmen, so dass
nur bei einem Aufprall ab einer bestimmten Aufprall-
stärke eine axiale Verschiebung des Gleitrohres er-
folgt. Zudem sind Energieaufnahmemittel zur kontrol-
lierten Übertragung von kinetischer Energie von dem
Batterietrog auf die Fahrzeugkarosserie unter teilwei-
sem Energieverzehr vorgesehen, welche durch auf
das Gleitrohr geschobene Deformationsrohre gebil-
det sein können.

[0003] Aus der DE 10 2010 006 514 A1 ist ein Fahr-
zeug mit einer in einem Batterieträger angeordneten
Batterie bekannt. Hierbei ist der Batterieträger unter-
halb des Laderaumbodens des Fahrzeugs mittels ei-
ner Vorrichtung derart gelagert, dass der Batterieträ-
ger bei einer Kollision des Fahrzeugs nach außer-
halb eines Deformationsbereichs verschwenkt und/
oder verschoben werden kann.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es, einen Bat-
terieträger für eine Traktionsbatterie eines Fahrzeugs
zu schaffen, welcher bei einfacher und kostengünsti-
ger Konstruktion des Batterieträgers eine höhte Stei-
figkeit aufweist und den Schutz der Traktionsbatterie
bei einem Crash verbessert.

[0005] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch Be-
reitstellung eines Batterieträgers für eine Traktions-
batterie eines Fahrzeugs mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsfor-
men und Weiterbildungen der Erfindung sind in den
abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0006] Um einen Batterieträger für eine Traktions-
batterie eines Fahrzeugs zu schaffen, welcher bei
einfacher und kostengünstiger Konstruktion eine
höhte Steifigkeit aufweist und den Schutz der Trak-
tionsbatterie bei einem Crash verbessert, wird er-
findungsgemäß vorgeschlagen, dass der Batterie-

schutzkäfig einen Verstärkungsrahmen aus zwei
Rahmenlängselementen und zwei Rahmenquerele-
menten umfasst, welche mit einander verschweißt
sind, wobei in den Eckbereichen des Verstärkungs-
rahmens zusätzliche Schraubverbindungen vorgese-
hen sind, welche den Verstärkungsrahmen stabilisie-
ren und den Batterieschutzkäfig an der Karosserie-
struktur fixieren. Somit übernehmen die Schraubver-
bindungen eine Doppelfunktion und verbinden den
Batterieschutzkäfig mit der Karosseriestruktur und
optimieren die Crash- und Steifigkeitsfunktion des
Batterieschutzkäfigs.

[0007] In vorteilhafter Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Batterieträgers sind die beiden Rahmen-
querelemente beispielsweise als C-Profile mit Ver-
stärkungselementen ausgeführt. Die beiden Rah-
menlängselemente sind beispielsweise als Alumini-
um-Strangpressprofile ausgeführt, welche an ihren
Stirnseiten jeweils über mindestens zwei Schweiß-
verbindungen mit den Rahmenquerelementen ver-
schweißt sind. Über die Schraubverbindungen wer-
den die im Batterieschutzkäfig verschweißten als
C-Profil ausgeführten Rahmenquerelemente zusätz-
lich mit den Rahmenquerelementen verbunden, so
dass die Schweißnähte in vorteilhafter Weise entlas-
tet werden können und der Batterieschutzkäfig sta-
bilisiert werden kann. Die Verwendung von C-Profi-
len und Aluminium-Strangpressprofilen ermöglicht in
vorteilhafter Weise eine einfache und kostengünstige
Konstruktion des Batterieschutzkäfigs.

[0008] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Batterieträgers sind Führungsmit-
tel vorgesehen, welche eine Bewegung des Batterie-
schutzkäfigs entlang einer Fahrzeughauptachse er-
möglichen, wobei die Führungsmittel als Schienen-
system ausgeführt sind, welches mindestens eine ka-
rosserieseitige Führungsschiene und mindestens ein
Rahmenquerelement des Batterieschutzkäfigs um-
fassen, welches auf der mindestens einen karos-
serieseitigen Führungsschiene verschiebbar gelagert
ist und eine Verschiebung des Batterieschutzkäfigs in
Fahrzeuglängsrichtung ermöglicht. Hierbei ist in der
Einbauposition des Batterieschutzkäfigs eine Mon-
tage und/oder Demontage der Traktionsbatterie er-
möglicht, und in der Endlage ist der Batterieschutz-
käfig an der Karosseriestruktur fixiert. In der Einbau-
position kann beispielsweise ein senkrechtes Einset-
zen bzw. Entnehmen der Traktionsbatterie ermög-
licht werden, wobei in vorteilhafter Weise ein Hebe-
werkzeug, wie ein Flaschenzug oder ähnliches für die
Montage bzw. Demontage der Traktionsbatterie ein-
gesetzt werden kann.

[0009] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Batterieträgers weisen die Rah-
menlängselemente und/oder die Rahmenquerele-
mente und/oder die karosserieseitige Führungsschie-
ne an ihren Endbereichen Öffnungen auf, welche
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in vorteilhafter Weise eine Schraubendurchführung
für eine Schraube der jeweiligen Schraubverbindung
ausbilden. Vorzugsweise umfassen die beiden Rah-
menlängselemente zwei Kammern mit einem De-
ckel, in welchem eine Deckeldurchführung einge-
bracht ist, einem Zwischenboden, in welchem eine
Zwischendurchführung eingebracht ist, und einem
Boden, in welchem eine Bodendurchführung einge-
bracht ist. Um ein Einführen der Schraube mit dem
Schraubenkopf in eine obere Kammer des Rahmen-
längselements zu ermöglichen, sind die Abmessun-
gen einer oberen Durchführung im Rahmenquerele-
ment und die Deckeldurchführung im Rahmenlängs-
element mit den Abmessungen eines Schraubenkop-
fes der Schraube für die Schraubverbindung abge-
stimmt. Des Weiteren sind die Abmessungen der
Zwischendurchführung und der Bodendurchführung
im Rahmenlängselement und einer unteren Durch-
führung im Rahmenquerelement und einer Durch-
führung in der karosserieseitigen Führungsschiene
mit den Abmessungen eines Gewindeschaftes ab-
gestimmt, so dass sich der Schraubenkopf der je-
weiligen Schraube am Rand der Zwischendurchfüh-
rung auf dem jeweiligen Zwischenboden abstützt und
der Gewindeschaft der jeweiligen Schraube durch
die Zwischendurchführung und die Bodendurchfüh-
rung im Rahmenlängselement und die untere Durch-
führung im Rahmenquerelement und die Durchfüh-
rung in der karosserieseitigen Führungsschiene ge-
führt ist.

[0010] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Batterieträgers ist zur Herstel-
lung der korrespondierenden Schraubverbindung ei-
ne Mutter auf den Gewindeschaft der jeweiligen
Schraube aufgeschraubt, welche sich im aufge-
schraubten Zustand am Rand der Durchführung auf
einer Unterseite der karosserieseitigen Befestigungs-
schiene abstützt.

[0011] Um den Schutz der Batterie im Crashfall wei-
ter zu verbessern umfasst der Batterieschutzkäfig ein
Deckelelement und ein Bodenelement, welche mit
dem Verstärkungsrahmen verbunden sind und in vor-
teilhafter Weise die Steifigkeit des Batterieschutzkä-
figs erhöhen. Hierbei ist das Deckelelement zwei-
schalig ausgeführt ist und umfasst eine erste Deckel-
schale und eine zweite Deckelschale.

[0012] Eine vorteilhafte Ausführungsform der Erfin-
dung ist in der Zeichnung dargestellt und wird nach-
folgend beschrieben.

[0013] Dabei zeigen:

[0014] Fig. 1 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung eines Ausführungsbeispiels eines erfin-
dungsgemäßen Batterieträgers,

[0015] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Ausführungsbeispiels eines Verstärkungsrah-
mens für den erfindungsgemäßen Batterieträger aus
Fig. 1, und Fig. 3 eine Teilschnittdarstellung des
Verstärkungsrahmens entlang der Schnittlinie III-III in
Fig. 2.

[0016] Wie aus Fig. 1 bis Fig. 3 ersichtlich ist, weist
ein Batterieträger für eine Traktionsbatterie 30 einen
Batterieschutzkäfig 10 zur Aufnahme der Traktions-
batterie 30 und Haltemittel zur Befestigung des Bat-
terieschutzkäfigs 10 an einer Karosseriestruktur auf.

[0017] Um einen Batterieträger 10 für ein Fahr-
zeug zu schaffen, welcher bei einfacher und kosten-
günstiger Konstruktion eine höhte Steifigkeit aufweist
und den Schutz der Traktionsbatterie 30 bei einem
Crash verbessert, wird erfindungsgemäß vorgeschla-
gen, dass der Batterieschutzkäfig 10 mit einem Ver-
stärkungsrahmen 12 ausgeführt wird, welcher zwei
Rahmenlängselemente 12.1, 12.2 und zwei Rahmen-
querelemente 28.1, 28.2 umfasst, welche mit ein-
ander verschweißt sind. Hierbei sind in den Eck-
bereichen des Verstärkungsrahmens 12 zusätzliche
Schraubverbindungen 15 vorgesehen, welche den
Verstärkungsrahmen 12 stabilisieren und den Batte-
rieschutzkäfig 10 an der Karosseriestruktur fixieren.

[0018] Bei dem dargestellten besonders kosten-
günstigen Ausführungsbeispiel des erfindungsgemä-
ßen Batterieträgers sind die beiden Rahmenlängs-
elemente 12.1, 12.2 als Aluminium-Strangpressprofi-
le ausgeführt und die beiden Rahmenquerelemente
28.1, 28.2 sind als C-Profile mit Verstärkungselemen-
ten 28.3, 28.4 ausgeführt. Die beiden als C-Profile
ausgeführten Rahmenquerelemente 28.1, 28.2 sind
vorzugsweise aus Stahlblech gefertigt, wobei zur Er-
höhung der Steifigkeit des Verstärkungsrahmens 12
zusätzliche Verstärkungselemente 28.3, 28.4 mit den
C-Profilen 28.1, 28.2 verschweißt sind. Des Weiteren
sind die beiden Rahmenlängselemente 12.1, 12.2 an
ihren Stirnseiten an vier Schweißverbindungen 18 mit
den beiden Rahmenquerelementen 28.1, 28.2 ver-
schweißt. Zur Verbesserung der Schutzwirkung und
zur Erhöhung der Steifigkeit des Batterieschutzkäfigs
10 sind ein zweischaliges Deckelelement 14 und ein
Bodenelement 16 mit dem Verstärkungsrahmen 12
verbunden. Hierbei wird die Traktionsbatterie 30 bei
der Montage auf das Bodenelement 16 gestellt und
mit diesem verschraubt. Dann werden die erste De-
ckelschale 14.1 und die zweite Deckelschale 14.2 mit
dem Verstärkungsrahmen 12 verbunden, so dass die
Traktionsbatterie 30 von allen Seiten gegen unge-
wollte Einwirkungen geschützt ist, die eine Beschädi-
gung der Traktionsbatterie 30 verursachen könnten.
Zudem können weitere Abdeckelemente 14.3, 14.4
mit dem Verstärkungsrahmen 12 verbunden werden,
die beispielsweise als Träger von Verzurrösen aus-
gebildet sind.
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[0019] Wie aus Fig. 1 und Fig. 3 weiter ersichtlich
ist, sind Führungsmittel 20 vorgesehen, welche eine
Bewegung des Batterieschutzkäfigs 10 entlang einer
Fahrzeughauptachse ermöglichen, wobei die Füh-
rungsmittel 20 als Schienensystem ausgeführt sind,
welches im dargestellten Ausführungsbeispiel zwei
karosserieseitige Führungsschienen 26.1, 26.2 und
die beiden Rahmenquerelemente 28.1, 28.2 des Bat-
terieschutzkäfigs 10 umfassen, welche auf den bei-
den karosserieseitigen Führungsschienen 26.1, 26.2
verschiebbar gelagert sind und eine Verschiebung
des Batterieschutzkäfigs 10 in Fahrzeuglängsrich-
tung ermöglichen. Die als Schienensystem ausge-
führten Führungsmittel 20 ermöglichen in vorteilhaf-
ter Weise eine Verschiebung des Batterieschutzkä-
figs 10 von einer Einbauposition in eine Endpositi-
on. Hierbei ist in der Einbauposition des Batterie-
schutzkäfigs 10 eine Montage und/oder Demontage
der Traktionsbatterie 30 ermöglicht, und in der End-
lage ist der Batterieschutzkäfig 10 an der Karosse-
riestruktur fixierbar. In der Einbauposition kann bei-
spielsweise ein senkrechtes Einsetzen bzw. Entneh-
men der Traktionsbatterie 30 unter Einsatz eines ent-
sprechenden Hebewerkzeugs, wie eines Flaschen-
zugs oder ähnliches erfolgen und somit die Ergono-
mie bei der Montage bzw. Demontage der Traktions-
batterie deutlich verbessert werden.

[0020] Wie aus Fig. 3 weiter ersichtlich ist, weisen
die Rahmenlängselemente 12.1, 12.2 und/oder die
Rahmenquerelemente 28.1, 28.2 und/oder die ka-
rosserieseitige Führungsschiene 26.1, 26.2 an ihren
Endbereichen Öffnungen 13.4, 13.6, 13.8, 27, 29.1,
29.2 auf, welche eine Schraubendurchführung 15.5
für eine Schraube 15.1 der jeweiligen Schraubver-
bindung 15 ausbilden. Die beiden Rahmenlängsele-
mente 12.1, 12.2 umfassen jeweils zwei Kammern
13.1, 13.2 mit einem Deckel 13.3, in welchem ei-
ne Deckeldurchführung 13.4 eingebracht ist, einem
Zwischenboden 13.5, in welchem eine Zwischen-
durchführung 13.6 eingebracht ist, und einem Boden
13.7, in welchem eine Bodendurchführung 13.8 ein-
gebracht ist. Die Abmessungen einer oberen Durch-
führung 29.1 im Rahmenquerelement 28.1, 28.2 und
die Deckeldurchführung 13.4 im Rahmenlängsele-
ment 12.1, 12.2 sind mit den Abmessungen eines
Schraubenkopfes 15.2 der Schraube 15.1 für die
Schraubverbindung 15 abgestimmt, um ein Einfüh-
ren der Schraube 15.1 mit dem Schraubenkopf 15.2
in eine obere Kammer 13.1 des Rahmenlängsele-
ments 12.1, 12.2 zu ermöglichen. Des Weiteren sind
die Abmessungen der Zwischendurchführung 13.6
und der Bodendurchführung 13.8 im Rahmenlängs-
element 12.1, 12.2 und einer unteren Durchführung
29.2 im Rahmenquerelement 28.1, 28.2 und einer
Durchführung 27 in der karosserieseitigen Führungs-
schiene 26.1, 26.2 mit den Abmessungen eines Ge-
windeschaftes 15.3 abgestimmt, so dass sich der
Schraubenkopf 15.2 der jeweiligen Schraube 15.1
am Rand der Zwischendurchführung 13.6 auf dem je-

weiligen Zwischenboden 13.5 abstützt und der Ge-
windeschaft 15.3 der jeweiligen Schraube 15.1 durch
die Zwischendurchführung 13.6 und die Bodendurch-
führung 13.8 im Rahmenlängselement 12.1, 12.2 und
die untere Durchführung 29.2 im Rahmenquerele-
ment 28.1, 28.2 und die Durchführung 27 in der ka-
rosserieseitigen Führungsschiene 26.1, 26.2 geführt
ist.

[0021] Wie aus Fig. 3 weiter ersichtlich ist, ist zur
Herstellung der korrespondierenden Schraubverbin-
dung 15 eine Mutter 15.4 auf den Gewindeschaft 15.3
der jeweiligen Schraube 15.1 aufgeschraubt, wel-
che sich im aufgeschraubten Zustand am Rand der
Durchführung 27 auf einer Unterseite der karosserie-
seitigen Befestigungsschiene 26.1, 26.2 abstützt.

[0022] Wie aus Fig. 1 bis Fig. 3 weiter ersichtlich
ist, können die beiden Führungsschienen 26.1, 26.2
jeweils mit einer Konsole 24 verschweißt werden,
welche über entsprechende Befestigungsmittel 22
an der Karosseriestruktur, vorzugsweise an einem
Längsträger der Karosseriestruktur befestigt werden,
beispielsweise mittels einer Schraubverbindung. Des
Weiteren wird der Batterieschutzkäfig 10 in der End-
lage mit der Karosseriestruktur verschraubt. Da der
Batteriekäfig 10 in der Endlage über endsprechen-
de Schraubverbindungen und die beiden Führungs-
schienen 26.1, 26.2 und die beiden Konsolen 24 in
der Karosseriestruktur fixiert ist, wirkt der Batterie-
käfig 10 vorzugsweise als Querträger zwischen den
zwei Längsträgern, an welchen die beiden Konsolen
24 befestigt sind, und erhöht dadurch die Gesamtstei-
figkeit der Karosseriestruktur.

[0023] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung erhöhen bei einfacher und kostengünstiger
Konstruktion die Steifigkeit des Batterieträgers und
verbessern den Schutz der Traktionsbatterie bei ei-
nem Crash.

Bezugszeichenliste

10 Batterieschutzkäfig
12 Verstärkungsrahmen
12.1, 12.2 Rahmenlängselement (Alumini-

um-Strangpressprofil)
13.1, 13.2 Kammer
13.3 Deckel
13.4 Deckeldurchführung
13.5 Zwischenboden
13.6 Zwischendurchführung
13.7 Boden
13.8 Bodendurchführung
14 Deckelelement
14.1 erste Deckelschale
14.2 zweite Deckelschale
14.3, 14.4 Abdeckelement (mit Verzurröse)
15 Schraubverbindung
15.1 Schraube
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15.2 Schraubenkopf
15.3 Gewindeschaftes
15.4 Mutter
15.5 Schraubendurchführung
16 Bodenelement
18 Schweißverbindung
20 Führungsmittel (Schienensystem)
22 Befestigungsmittel
24 Konsole
26.1, 26.2 Führungsschiene
27 Durchführung
28.1, 28.2 Rahmenquerelement (C-Profil)
28.3, 28.4 Verstärkungselement
29.1 obere Durchführung
29.2 untere Durchführung
30 Traktionsbatterie
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Patentansprüche

1.    Batterieträger für eine Traktionsbatterie eines
Fahrzeugs mit einem Batterieschutzkäfig (10) zur
Aufnahme der Traktionsbatterie (30) und Haltermit-
teln zur Befestigung des Batterieschutzkäfigs (10)
an einer Karosseriestruktur, dadurch gekennzeich-
net, dass der Batterieschutzkäfig (10) einen Verstär-
kungsrahmen (12) aus zwei Rahmenlängselementen
(12.1, 12.2) und zwei Rahmenquerelementen (28.1,
28.2) umfasst, welche mit einander verschweißt sind,
wobei in den Eckbereichen des Verstärkungsrah-
mens (12) zusätzliche Schraubverbindungen (15)
vorgesehen sind, welche den Verstärkungsrahmen
(12) stabilisieren und den Batterieschutzkäfig (10) an
der Karosseriestruktur fixieren.

2.    Batterieträger nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Rahmenquerelemen-
te (28.1, 28.2) als C-Profile mit Verstärkungselemen-
ten (28.3, 28.4) ausgeführt sind.

3.  Batterieträger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Rahmenlängsele-
mente (12.1, 12.2) als Aluminium-Strangpressprofile
ausgeführt sind, welche an ihren Stirnseiten jeweils
über mindestens zwei Schweißverbindungen (18) mit
den Rahmenquerelementen (28.1, 28.2) verschweißt
sind.

4.    Batterieträger nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Führungsmit-
tel (20) vorgesehen sind, welche eine Bewegung des
Batterieschutzkäfigs (10) entlang einer Fahrzeug-
hauptachse ermöglichen, wobei die Führungsmittel
(20) als Schienensystem ausgeführt sind, welches
mindestens eine karosserieseitige Führungsschiene
(26.1, 26.2) und mindestens ein Rahmenquerele-
ment (28.1, 28.2) des Batterieschutzkäfigs (10) um-
fassen, welches auf der mindestens einen karosse-
rieseitigen Führungsschiene (26.1, 26.2) verschieb-
bar gelagert ist und eine Verschiebung des Batterie-
schutzkäfigs (10) in Fahrzeuglängsrichtung ermög-
licht.

5.  Batterieträger nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass die Rahmenlängs-
elemente (12.1, 12.2) und/oder die Rahmenquerele-
mente (28.1, 28.2) und/oder die karosserieseitige
Führungsschiene (26.1, 26.2) an ihren Endbereichen
Öffnungen (13.4, 13.6, 13.8, 27, 29.1, 29.2) aufwei-
sen, welche eine Schraubendurchführung (15.4) für
eine Schraube (15.1) der jeweiligen Schraubverbin-
dung (15) ausbilden.

6.    Batterieträger nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Rahmenlängselemen-
te (12.1, 12.2) zwei Kammern (13.1, 13.2) mit einem
Deckel (13.3), in welchem eine Deckeldurchführung
(13.4) eingebracht ist, einem Zwischenboden (13.5),

in welchem eine Zwischendurchführung (13.6) einge-
bracht ist, und einem Boden (13.7) aufweisen, in wel-
chem eine Bodendurchführung (13.8) eingebracht ist.

7.    Batterieträger nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abmessungen einer oberen
Durchführung (29.1) im Rahmenquerelement (28.1,
28.2) und die Deckeldurchführung (13.4) im Rahmen-
längselement (12.1, 12.2) mit den Abmessungen ei-
nes Schraubenkopfes (15.2) der Schraube (15.1) für
die Schraubverbindung (15) abgestimmt sind, um ein
Einführen der Schraube (15.1) mit dem Schrauben-
kopf (15.2) in eine obere Kammer (13.1) des Rah-
menlängselements (12.1, 12.2) zu ermöglichen.

8.  Batterieträger nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abmessungen der Zwi-
schendurchführung (13.6) und der Bodendurchfüh-
rung (13.8) im Rahmenlängselement (12.1, 12.2) und
einer unteren Durchführung (29.2) im Rahmenque-
relement (28.1, 28.2) und einer Durchführung (27)
in der karosserieseitigen Führungsschiene (26.1,
26.2) mit den Abmessungen eines Gewindeschaftes
(15.3) abgestimmt sind, so dass sich der Schrauben-
kopf (15.2) der jeweiligen Schraube (15.1) am Rand
der Zwischendurchführung (13.6) auf dem jeweiligen
Zwischenboden (13.5) abstützt und der Gewinde-
schaft (15.3) der jeweiligen Schraube (15.1) durch die
Zwischendurchführung (13.6) und die Bodendurch-
führung (13.8) im Rahmenlängselement (12.1, 12.2)
und die untere Durchführung (29.2) im Rahmenquer-
element (28.1, 28.2) und die Durchführung (27) in der
karosserieseitigen Führungsschiene (26.1, 26.2) ge-
führt ist.

9.    Batterieträger nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Herstellung der korrespon-
dierenden Schraubverbindung (15) eine Mutter (15.4)
auf den Gewindeschaft (15.3) der jeweiligen Schrau-
be (15.1) aufgeschraubt ist, welche sich im aufge-
schraubten Zustand am Rand der Durchführung (27)
auf einer Unterseite der karosserieseitigen Befesti-
gungsschiene (26.1, 26.2) abstützt.

10.  Batterieträger nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Batterieschutz-
käfig (10) ein Deckelelement (14) und ein Bodenele-
ment (16) umfasst, welche mit dem Verstärkungsrah-
men (12) verbundenen sind, wobei das Deckelele-
ment (14) zweischalig ausgeführt ist und eine ers-
te Deckelschale (14.1) und eine zweite Deckelschale
(14.2) umfasst.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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